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Standortbewilligung 
 
Betriebe, die in eine Rubrik gemäss Anhang 4 VVV fallen und die geforderte Be-

triebsgrösse erfüllen, können beim Strassenverkehrsamt Zürich ein Gesuch um Er-

teilung eines Kollektiv-Fahrzeugausweises stellen. Damit das Strassenverkehrsamt 

Zürich einen Kollektiv-Fahrzeugausweis in Verbindung mit Händlerschildern aus-

stellt, sind eine Standortbewilligung sowie eine gewässerschutzrechtliche Bewilli-

gung nötig. 

 

Als Standortbewilligung wird die schriftliche Bestätigung der Standortgemeinde be-

zeichnet, wonach die umbauten Räume und die Abstellplätze im Freien den Bau-, 

Umweltschutz-, Feuerpolizei- und Arbeitshygiene-Vorschriften entsprechen. Diese 

Standortbewilligung ist bei der örtlichen Baubehörde (Bauabteilung) erhältlich und 

dem Strassenverkehrsamt Zürich als Kopie zusammen mit dem Antrag für einen 

Kollektiv-Fahrzeugausweis einzureichen. Für die Bestätigung werden in Urdorf Prü-

fungskosten und Gebühren von Fr. 250.– verrechnet. 

 

Als Gewässerschutzbewilligung wird die schriftliche Bestätigung der Umweltbehörde 

bezeichnet, wonach die Abwasserbeseitigung aus den umbauten Räumen und den 

Abstellplätzen im Freien den Vorschriften entspricht und die übrigen Umweltaufla-

gen (Abfall, Luft, Lagerung) erfüllt sind. Die Gewässerschutzbewilligung muss direkt 

beim Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL), Sektion Betriebe 3, Walche-

tor, Walcheplatz 2, Postfach, 8090 Zürich, Tel. 043 259 32 62, Fax 043 259 39 80, 

angefordert werden. 

 

Kantonsgebiet (ausser Städte Zürich und Winterthur): Es ist eine Kopie der "Be-

triebskontrolle Auto- und Transportgewerbe" des AGVS beizulegen; die letzte Kon-

trolle darf nicht länger als drei Jahre zurückliegen. Für neu erstellte Betriebe kann 

das Bauabnahmeprotokoll verwendet werden. 

 

 

Weitere Auskünfte 
 

Für Betriebe mit Standort im Kanton Zürich gibt folgende Stelle Auskunft und stellt 

das "Dossier Händlerschilder" zu: 

 

Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich  

Zulassung Händlerschilder Uetlibergstrasse 301 

Postfach 8479  

8036 Zürich   

 

Telefon: 058 811 35 35 

Internet: www.stva.zh.ch 

 


